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Zwei Objekte, geschichtsträchtig, bei-
derseits der Saale und in Sichtweite gele-
gen, bestimmten das Bernburger
Stadtbild entscheidend mit: das Hotel
„Goldene Kugel“ und der sogenannte
Erbsenspeicher. Letztgenanntes Objekt
brannte 1969 aus und wurde letztendlich
2003 abgerissen.

Das ehemalige Hotel, an Wilhelmstraße
und Kugelweg gelegen, stand seit 1991
leer, bis sich der Investor Hagen Gebe
seiner annahm.
Innerhalb eines Gesamtprojektes erar-
beiteten der Bernburger Architekt und
seine Mitarbeiter eine neue Nutzung für
beide Objekte. Derzeit laufen die
Sanierungs- bzw. Neubauarbeiten für
beide Projekte. Die „Goldene Kugel“
wird künftig als Pflegeheim mit 44
Pflegeplätzen genutzt. Darüberhinaus
entstehen barrierefreie Wohnungen im

Dachgeschoss, eine Wellness-
oase mit Physiotherapie, Sauna
und Bewegungsbad. In
Anlehnung an die ehmalige
Nutzung des Gebäudes bleibt
der Gastraum an gleicher Stelle
erhalten und soll mit eigener
Küche die zukünftigen Haus-
bewohner versorgen. Darüber
hinaus soll ein Restaurant der
Öffentlichkeit zur Verfügung
stehen.
Wo einst die Speicherruine
stand, erhebt sich bereits der Neubau. Im
neuen Saalespeicher enstehen 35 barrie-
refreie (rollstuhlgerechte) Ein- bis
Dreiraumwohnungen und ein Gemein-
schaftsraum. Die medizinisch, hauswirt-
schaftliche und persönliche Betreuung
der zukünftigen Mieter soll auf Wunsch
bis zu 24 Stunden täglich erfolgen.
Ansprechpartner für Interessenten ist das

Immobilienbüro John, Karlstraße 7 in
Bernburg.

Fortsetzung auf Seite 10

Seniorengerechte Wohnungen in der
„Goldenen Kugel“ und am „Saalespeicher“

So sieht in der Zeichnung die künftige Fassadengestaltung der „Goldenen Kugel“ aus, links an der Wilhelmstraße, rechts am
Kugelweg.

Quelle: Dipl. Ing. Hagen Gebe

Blick auf den Neubau, wo einst der
„Erbsenspeicher“ stand. Foto: Gebe
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Sprechstunden derSchiedsstelle

Dienstag, 10.02., Schiedsstelle Bernburg/Gröna (II):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 105.

Dienstag, 03.03., Schiedsstelle Bernburg/Aderstedt (I):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 105.

Auskünfte zum Zuständigkeitsbereich:
Tel. 03471 659-425 (Frau Jäntsch).

Das Rechtsamt informiert:

Wir gratulieren allen
Geburtstagskindern dieses Monats,
vor allem unseren älteren Jubilaren 

und wünschen ihnen 
Glück und Gesundheit!

ist bis März 
täglich
von 08:00
bis 17:00 Uhr
geöffnet

DerDer BernburgerBernburger KurparkKurpark

Sitzungskalender
Februar/Mär z 2009

Stadtrat:
Donnerstag, 12.02., Ratssaal

Jugend- u. Sozialausschuss:
Mittwoch, 04.03., Ratssaal

Schul-, Kultur - u. Sportausschuss:
Donnerstag, 05.03., Ratssaal

Haushalts- u. Finanzausschuss:
Dienstag, 10.03., Ratssaal

Bau- u. Sanierungsausschuss:
Mittwoch, 11.03., Rath. II, Zi 103/104

Die Sprechzeiten in den Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr

Dienstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u. Wohngeldstelle)

Donnerstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 16:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Öffentlicher Teil:

Haushaltskonsolidierungskonzept der
Stadt Bernburg (Saale),
Beschl.-Nr. 819/08
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt das Haushaltskonsolidie-
rungskonzept 2009 der Stadt Bernburg
(Saale) in der vorliegenden Fassung mit
den Zielen, dass ab 2012 dauerhaft keine
neuen Fehlbeträge mehr entstehen und
im Jahr 2015 alle Fehlbeträge abgebaut
sind. Abstimmung:34 Ja-Stimmen

Haushaltssatzung 2009 der Stadt
Bernburg (Saale), Beschl.-Nr. 812/08
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt die Haushaltssatzung 2009
der Stadt Bernburg (Saale) in der am 11.
Dezember 2008 vorliegenden Fassung.
Abstimmung:33 Ja-Stimmen

Jahresrechnung 2007 und Entlastung
des Oberbürgermeisters für das
Haushaltsjahr 2007, 
Beschl.-Nr. 814/08
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt gem. § 108 (3) GO LSAdie
geprüfte Jahresrechnung 2007 und erteilt
dem Oberbürgermeister der Stadt Bern-
burg (Saale) die Entlastung für die Haus-
haltsführung des Jahres 2007.
Abstimmung:33 Ja-Stimmen

Abberufung des stellv. Stadtwehr-
leiters und gleichzeitige Berufung des
stellv. Stadtwehrleiters in das Ehren-
beamtenverhältnis auf Zeit, 
Beschl.-Nr. 807/08
1. Der Stadtrat der Stadt Bernburg
(Saale) beschließt, Herrn Jürgen Wulz
mit Wirkung vom 31.12.2008 als
Vertreter des Stadtwehrleiters abzuberu-
fen. 
2. Der Stadtrat der Stadt Bernburg
(Saale) beschließt, Herrn Gereon
Schelhas mit Wirkung vom 01.01.2009
als Vertreter des Stadtwehrleiters in das
Ehrenbeamtenverhältnis für die Dauer
von sechs Jahren zu berufen. 
Abstimmung:34 Ja-Stimmen

Eingliederung der Stadt Alsleben
(Saale) in die Stadt Bernburg (Saale),
hier: Gebietsänderungsvertrag,
Beschl.-Nr. 809/08

Bekanntgabe derBeschlüsse des Stadtrates der Stadt 
Bernburg (Saale) vom 11. Dezember2008

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt
1. den Oberbürgermeister zu beauftra-
gen, die Verhandlungen zum Abschluss
eines Gebietsänderungsvertrages mit der
Stadt Alsleben (Saale) unter Einbe-
ziehung folgender Rahmenbedingun-
gen/Vorgaben fortzuführen:
- Zusicherung Bestand Bürgerbüro (§ 5
Abs. 2 und 3) und Bauhofaußenstelle (§
10 Abs. 4) ist aus dem Vertrag zu strei-
chen (Hinweis Kommunalaufsicht),
- § 9 Abs. 2 - sofortige Anpassung des
Grundsteuerhebesatzes (siehe Begrün-
dung in der Beschlussvorlage),
- § 10 Abs. 2 - Zusicherung Schwimm-
bad an finanzielle Möglichkeiten des
Haushaltes binden,
2. den Oberbürgermeister zu beauftra-
gen, nach Einigung über die in Pkt. 1
dieses Beschlusses festgelegten
Rahmenbedingungen/Vorgaben, den
Gebietsänderungsvertrag zur endgülti-
gen Beschlussfassung vorzulegen.
Abstimmung: 28 Ja-Stimmen, 3 Nein-
Stimmen, 3 Enthaltungen

Eingliederung der Gemeinde Schack-
stedt in die Stadt Bernburg (Saale),
hier: Gebietsänderungsvertrag, 
Beschl.-Nr. 810/08
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt
1. den Oberbürgermeister zu beauftra-
gen, die Verhandlungen zum Abschluss
eines Gebietsänderungsvertrages mit der
Gemeinde Schackstedt fortzuführen.
2. den Oberbürgermeister zu beauftra-
gen, den Gebietsänderungsvertrag zur
endgültigen Beschlussfassung vorzule-
gen.
Abstimmung:28 Ja-Stimmen, 6 Enth.

Eingliederung der Gemeinde Plötzkau
in die Stadt Bernburg (Saale), hier:
Gebietsänderungsvertrag, 
Beschl.-Nr. 811/08
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt
1. den Oberbürgermeister zu beauftra-
gen, die Verhandlungen zum Abschluss
eines Gebietsänderungsvertrages mit der
Gemeinde Plötzkau unter Einbeziehung
folgender Rahmenbedingungen/Vor-
gaben fortzuführen:
- Verpflichtung zum Erhalt bei Eigen-

tümerwechsel (§ 5 Abs. 1 Satz 3 Pkt. 5
letzter Teilsatz) ist zu streichen,
-§ 5 Abs. 1 Satz 4 - Höhe der Verfü-
gungsmittel maximal 1.000 Euro,
- § 5 Abs. 1 Satz 7 - Unterstützung der
Vereine ohne Betrag wie im vorgelegten
Entwurf,
- § 9 Pkt. 2 - Anpassung des Hebesatzes
Grundsteuer B spätestens ab 2012,
- § 12 Abs. 2 - Sanierung der Schule nur
im Rahmen der finanziellen Möglich-
keiten des Gesamthaushaltes.
2. den Oberbürgermeister zu beauftra-
gen, nach Einigung über die in Pkt. 1
dieses Beschlusses festgelegten Rah-
menbedingungen/Vorgaben, den Ge-
bietsänderungsvertrag zur endgültigen
Beschlussfassung vorzulegen.
Abstimmung: 28 Ja-Stimmen, 2 Nein-
Stimmen, 4 Enthaltungen

Wir tschaftsplan „Stadtsanierung“ für
das Jahr2009, Beschl.-Nr. 801/08
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt den Wirtschaftsplan „Städte-
bauliche Sanierungs- und Entwicklungs-
maßnahme Altstadt Bernburg (Saale)“
für das Haushaltsjahr 2009.
Abstimmung:33 Ja-St., 1 Enthaltung

Wir tschaftsplan „Städtebaulicher
Denkmalschutz“ für das Jahr2009,
Beschl.-Nr. 802/08
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt den Wirtschaftsplan „Städte-
baulicher Denkmalschutz Talstadt und
Bergstadt mit Schloss“ für das Haus-
haltsjahr 2009.
Abstimmung:33 Ja-St., 1 Enthaltung

Wir tschaftsplan „Soziale Stadt“ für
das Jahr2009, Beschl.-Nr. 803/08
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt den Wirtschaftsplan für das
Förderprogramm „Stadtteile mit beson-
derem Entwicklungsbedarf - die soziale
Stadt“ für das Haushaltsjahr 2009.
Abstimmung:33 Ja-St., 1 Enthaltung

Neuaufstellung Landesentwicklungs-
plan des Landes Sachsen-Anhalt, hier:
Stellungnahme zum ersten Entwurf,
Beschl.-Nr. 813/08
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt, die beiliegende Stellung-
nahme zum 1. Entwurf des neu aufzu-



Bernburg (Saale) Amtsblatt 02 / 09- 4 -

stellenden Landesentwicklungsplans des
Landes Sachsen-Anhalt zu befürworten. 
Abstimmung:34 Ja-Stimmen

Übergabe der Blockhütte in der
Semmelweisstraße 32 an das Deutsche
Rote Kreuz- Kr eisverbandBernburg e. V.,
Beschl.-Nr. 816/08
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt, dem Deutschen Roten Kreuz
- Kreisverband Bernburg e. V. - die
„Blockhütte“ ab dem 01.01.2009 zweck-
gebunden für die Durchführung der
Arbeit des Jugendrotkreuzes auf der
Grundlage eines hierzu abzuschließen-
den Vertrages zu übergeben.
Abstimmung:34 Ja-Stimmen

Besetzung des Auswahl- und Verhand-
lungsgremiums für die Ausschreibung
der Ar chitekturleistung des „Campus
Technicus“ Bernburg (Saale),
Beschl.-Nr. 823/08
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
entsendet in das Auswahl- und Verhand-
lungsgremium für die Vorbereitung der
Vergabeentscheidung für die Archi-
tekturleistungen des Projektes „Campus
Technicus“ nach VOF folgende
Personen:
1. Oberbürgermeister der Stadt Bernburg
(Saale), Herr Schütze, Vertreter: Herr
Köhncke.
2. Vors. des Bau- und Sanierungs-
ausschusses, Herr Badzinski, Vertreter:
Herr Morche.
3. Vors. des Planungs- und Umweltaus-
schusses, Herr Hortian, Vertreter: Frau
Wieduwilt.
Abstimmung:32 Ja-St., 2 Enthaltungen

Nichtöffentlicher Teil:

Vertrag zur Übergabe derBlockhütte
in der Semmelweisstraße 32 an das
Deutsche Rote Kreuz - Kreisverband
Bernburg e. V. (Abschluss eines
Erbbaur echtsvertrages),
Beschl.-Nr. 816/08
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)

beschließt den Abschluss des Miet-
vertrages mit dem Deutschen Roten
Kreuz - Kreisverband Bernburg e. V.
bezüglich der „Blockhütte“  gemäß
Anlage.
Weiterhin wird die Verwaltung beauf-
tragt, gemeinsam mit dem DRK im
Laufe des Jahres 2009 einen den grund-
legenden Aspekten des Mietvertrages
entsprechenden Entwurf eines Erbbau-
rechtsvertrages hinsichtlich des mit dem
Blockhaus bebauten Grundstücksteiles
zur erarbeiten und dem Stadtrat zur
Beschlussfassung vorzulegen.
Abstimmung:32 Ja-Stimmen

Erschließung von Industrie- und
Gewerbegelände in Bernburg (Saale)
an derA 14, Baufeld II, hier: Vergabe
Ausgleichsmaßnahmen (AM-A14-12),
Beschl.-Nr. 805/08
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
vergibt den Auftrag „Erschließung von
Industrie- und Gewerbegelände an der A
14, Baufeld II, Ausgleichsmaßnahmen“.
Abstimmung:31 Ja-St., 1 Enthaltung

B.-Plan Nr. 800/08, Kennwort:
„W ohngebiet Süd-West“, hier:
Zustimmung zu drei städtebaulichen
Verträgen, Beschl.-Nr. 800/08
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
erteilt seine Zustimmung zum Abschluss
der beigefügten städtebaulichen Ver-
träge. Abstimmung:32 Ja-Stimmen

Oberflächengestaltung „Schloss-
straße“ Teil 3 - Theatervorplatz, ein-
schließlich Innenhof Rathaus III,
Theaterumfeld, Teil Theaterstraße,
Teil Schlossgartenstraße, hier:
Vergabe derTeilabschnitte BA1.2 und
2, Beschl.-Nr. 799/08
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt, vorbehaltlich der Beschluss-
fassung durch den Wasserzweckverband
„Saale-Fuhne-Ziethe“, den Zuschlag zur
Ausführung der ausgeschriebenen Tief-
und Straßenbauleistungen für die
Oberflächengestaltung der Schloss-

straße, Teil 3 - Teilabschnitt BA1.2 und
2 (Lose 0 und 1) zu erteilen.
Abstimmung:2 Ja-Stimmen

Ausgleichszahlung Gasvermögen,
Beschl.-Nr. 821/08
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt:
1. Punkt 2 b) des Beschlusses des
Stadtrates vom 30.10.2008 zur Be-
schlussvorlage 793/08 wird aufgehoben.
2. Der Oberbürgermeister als Vertreter
der Stadt Bernburg (Saale) in der
Gesellschafterversammlung und im
Aufsichtsrat der Bernburger Freizeit
GmbH wird gem. § 119  Abs. 1 Satz 5
GO LSA angewiesen, dem Abschluss
einer Vereinbarung mit allen Vertrags-
partnern des Konsortialvertrages (Stadt
Bernburg (Saale), Stadtwerke Bernburg
GmbH, BFG-Bernburger Freizeit
GmbH, envia Mitteldeutsche Energie
AG, Energie- und Wasserversorgung
Rheine GmbH - EWR) Konsortial-
vertrages zur Erledigung von etwaigen
Ansprüchen hinsichtlich der Gasversor-
gung aus dem Konsortialvertrag und zur
Ausgleichszahlung zur Wahrung der
heutigen Beteiligungsverhältnisse an der
SWB mit den folgenden Eckpunkten
zuzustimmen.
3. Der Stadtrat beschließt den Abschluss
der unter 2. genannten Vereinbarung für
den Vertragspartner Stadt Bernburg
(Saale). Abstimmung:32 Ja-Stimmen

Einlegung von Rechtsmitteln hinsicht-
lich der Entschädigungsleistung für
beschränkt persönliche Dienstbar-
keiten, Beschl.-Nr. 822/08
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
beschließt:
Wegen der Forderung der Zahlung der
ersten Hälfte der Entschädigungsleis-
tungen für beschränkt persönliche
Dienstbarkeiten darf die Stadt Bernburg
(Saale) Klage vor dem zuständigen
Zivilgericht durch einen zu beauftragen-
den Rechtsanwalt erheben. 
Abstimmung:30 Ja-St., 1 Befangenheit

Alle öffentlichenBeschlussvorlagen mit den zugehörigen Anlagen liegen im Stadtratsbüro der Stadt Bernburg (Saale),
Schlossgartenstraße 16, 06406 Bernburg (Saale), zur Einsicht aus.

Das nächste Das nächste Amtsblatt erscheint Amtsblatt erscheint 
am Donnerstag, 5. Märam Donnerstag, 5. März 2009z 2009

Redaktionsschluss ist am 
Donnerstag, 19. Februar

Notruf (Tag und Nacht): 112

Kr eiseinsatzsleitstelle: 03925 299040

Bereitschaftsdienste:
Störungen d. Wasserversorgung 375721
Störungen Gas, Str om, Fernwärme 321616
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Wahlhelfer für die Kommunal- und Europawahl am 7. Juni 2009

Am 7. Juni 2009 finden die Kommunal- und Europawahlen statt.
Es werden wieder eine Vielzahl von Wahlhelfern in den Wahllokalen benötigt. Deshalb bitte ich die Bernburger Bürger
durch die Übernahme eines Wahlehrenamtes um Unterstützung.

Beisitzer eines Wahlvorstandes kann jeder Wahlberechtigte werden, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Er sollte zuver-
lässig und gewissenhaft sein und seinen Wohnsitz in Bernburg (Saale) haben. Jeder Bürger, der eingesetzt werden soll,
erhält eine Berufung in das Wahlehrenamt mit einer Rückantwort über die Annahme, welche an die Stadtverwaltung zurück
zu senden ist. 
Wahlbewerber und Vertrauenspersonen können nicht als Wahlhelfer eingesetzt werden.

Der Einsatz erfolgt am Wahlsonntag ab 07:30 Uhr bis zum Ende der Auszählung. Die Einweisung in die Aufgaben erfolgt
durch den Wahlvorsteher am Wahlsonntag. Die Wahlhelfer erhalten ein Erfrischungsgeld.

Wer Interesse an einem Einsatz als ehrenamtlicher Wahlhelfer hat und die o.g. Voraussetzungen erfüllt, sollte sich schrift-
lich (bitte unter Angabe einer Rückruftelefonnummer) bei der

Stadtverwaltung Bernburg (Saale),
Wahlbüro,
Schlossgartenstraße 16,
06406 Bernburg (Saale)

melden. 

Bürger, die bereits bei früheren Wahlen als Wahlhelfer eingesetzt waren, können sich auch telefonisch im Wahlbüro unter
der Nummer 659 111 melden.

Hohl
Wahlleiter

Kommunalwahl 2009 (Stadtrats- und Ortschaftsratswahl)
Bekanntmachung gemäß § 15 Kommunalwahlgesetz fürdas Land Sachsen-

Anhalt (KWG)
Auf forderung zur Einr eichung von Wahlvorschlägen

Die Landesregierung von Sachsen-
Anhalt hat durch Beschluss vom 23.
September 2008 (MBl. LSAS. 707)
bestimmt, dass die Kommunalwahl in
Sachsen-Anhalt am

Sonntag, dem 7. Juni 2009,
in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr

stattfindet. Hierzu mache ich Folgendes
bekannt:

I. Zahl der Vertr eter, Höchstzahl der
auf einem Wahlvorschlag zu benen-
nenden Bewerber
1.) Für die Wahl des Stadtrates der Stadt
Bernburg (Saale)
Zum Stichtag 31. Dezember 2007 (§ 67
Kommunalwahlgesetz (KWG) für das
Land Sachsen-Anhalt in der Fassung der

Bekanntmachung vom 27. Februar 2004
(GVBl. S. 92) zuletzt geändert durch
Gesetz vom 14. Februar 2008 (GVBl. S.
40) i.V.m. § 149 Gemeindeordnung für
das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA)
vom 05.10.1993 (GVBl. LSAS. 158)
zuletzt geändert am 14. Februar 2008
(GVBl. S. 40)) hatte die Stadt Bernburg
(Saale) 30.923 Einwohner.
Gemäß § 36 Abs. 3 GO LSAbeträgt
somit die Zahl der für den Stadtrat
Bernburg (Saale) zu wählenden
Vertreter 40 Personen.
Somit beläuft sich die Höchstzahl der auf
einem Wahlvorschlag zu benennenden
Bewerber gemäß § 21 Abs. 4 Satz 2
KWG auf 45 Personen.

2.) Für die Wahl des Ortschaftsrates der

Ortschaft Aderstedt:
Gemäß § 86 Abs. 5 GO LSAi. V. m. § 8
Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt
Bernburg (Saale) beträgt die Zahl der für
den Ortschaftsrat Aderstedt zu wäh-
lenden Vertreter 5 Personen.
Somit beläuft sich die Höchstzahl der auf
einem Wahlvorschlag zu benennenden
Bewerber gemäß § 21 Abs. 4 Satz 2
KWG auf 10 Personen.

II. Einr eichung von Wahlvorschlägen
1. Allgemeines
Gemäß § 29 der Kommunalwahlordnung
für das Land Sachsen-Anhalt (KWO)
vom 24. Februar 1994 (GVBl. LSAS.
338, ber. S. 435) in der zur Zeit gültigen
Fassung fordere ich hiermit zur
Einreichung der Wahlvorschläge für
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die Stadtratswahl in Bernburg (Saale)
und die Ortschaftsratswahl Aderstedt
am 7. Juni 2009 auf. Ich bitte, die
Wahlvorschläge möglichst frühzeitig
einzureichen.

1.1 Die Wahlvorschläge sind bei mir
unter folgender Adresse einzureichen:

Stadtverwaltung Bernburg (Saale),
z. Hd. Wahlleiter,

Schlossgartenstraße 16,
06406 Bernburg (Saale).

1.2 Die Einreichungsfrist für die
Wahlvorschläge endet gemäß § 21 Abs. 2
Satz 2 KWG am

Montag, dem 13. April 2009, 
um 18:00 Uhr.

Gemäß § 68 a KWG verlängert und
ändert sich die Frist auch nicht dadurch,
dass der letzte Tag der Frist oder ein
Termin auf einen Sonnabend, einen
Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag
fällt.

2. Wahlvorschläge, Zahl der
Unterstützungsunterschriften
Die Wahlvorschläge können von Par-
teien, von Gruppen von Wahlberech-
tigten (Wählergruppen) sowie von
Einzelpersonen (Einzelbewerbern)
gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 KWG, nach
dem Muster der Anlage 5 der KWO ein-
gereicht werden. Die eingereichten
Wahlvorschläge können für das
Wahlgebiet miteinander verbunden wer-
den. Entsprechende Erklärungen der
Parteien, Wählergruppen oder Einzel-
bewerber sind bis zum Ablauf der
Einreichungsfrist der Wahlvorschläge
dem Wahlleiter gegenüber schriftlich
und übereinstimmend abzugeben. Sie
müssen von den für das Wahlgebiet
zuständigen Parteiorganen, den Vertre-
tungsberechtigten der Wählergruppen
oder den Einzelbewerbern unterzeichnet
sein. 
Entsprechend § 29 Abs. 2 a KWO sind
Staatsangehörige aus anderen Mitglieds-
staaten der Europäischen Union nach
den für Deutsche geltenden Voraus-
setzungen wahlberechtigt und wählbar.
Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach
den deutschen oder den Rechts-
vorschriften des Staates, dessen Staats-
angehörigkeit sie besitzen, vom
Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie
infolge Richterspruchs die Wählbarkeit
oder die Fähigkeit zur Bekleidung
öffentlicher Ämter verloren haben.

2.1 Soweit ein Wahlvorschlag von einer
Einzelbewerberin bzw. einem Einzel-
bewerber oder von einer Partei oder
Wählergruppe, die nicht die Voraus-
setzungen des § 21 Abs. 10 Satz 1 Nr. 1
bis 3 KWG erfüllen, eingereicht wird,
muss dieser gemäß § 21 Abs. 9 Satz 1
KWG von mindestens ein vom
Hundert jedoch nicht mehrals 100der
wahlberechtigten Personen des Wahl-
bereiches unterzeichnet sein.
Für die Stadtratswahl sind somit min-
destens 100und für die Or tschafts-
ratswahl Aderstedt mindestens 4
Unterstützungsunterschriften beizubrin-
gen.
Die Unterzeichnenden solcher Wahl-
vorschläge müssen am Wahltag das 16.
Lebensjahr vollendet und seit mindes-
tens drei Monaten ihren Wohnsitz in der
Gemeinde haben (§ 21 Abs. 9 KWG i. V.
m. §§ 20 und 21 GO LSA). Gemäß § 21
Abs. 9 Satz 3 dürfen nur solche
Unterstützungserklärungen berücksich-
tigt werden, die zwischen dem Zeitpunkt
dieser Bekanntmachung und dem Ende
der Einreichungsfrist abgegeben worden
sind.

2.2 Von der Pflicht der Beibringung von
Unterstützungsunterschriften nach § 21
Abs. 9 KWG sind alle Parteien befreit,
die die Voraussetzungen des § 21 Abs. 10
Satz 1 Nrn. 2 und 3 KWG erfüllen.
Gemäß der Bekanntmachung des
Landeswahlleiters vom 2. Oktober 2008
erfüllen folgende Parteien diese
Voraussetzungen:

a) Christlich Demokratische 
Union Deutschlands (CDU),

b) DIE LINKE (DIE LINKE),
c) Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands (SPD),
d) Freie Demokratische Partei 

(FDP),
e) BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN (GRÜNE).

Außerdem sind gemäß § 21 Abs. 10 Satz
1 Nr. 1 KWG alle Parteien und Wähler-
gruppen von der Beibringung von
Unterstützungsunterschriften befreit,
welche am Tag der Bestimmung des
Wahltages durch mindestens ein
Ratsmitglied in der Vertretung (Stadtrat
von Bernburg (Saale) bzw. Ortschaftsrat
Aderstedt) vertreten sind, das auf Grund
eines Wahlvorschlages dieser Partei oder
Wählergruppe gewählt worden ist.
Für den Stadtrat der Stadt Bernburg
(Saale) erfüllt diese Voraussetzung die
Unabhängige Wählervereinigung
Bernburg (UWV).

Für den Ortschaftsrat Aderstedt erfüllt
diese Voraussetzung die Unabhängige
Wählervereinigung Aderstedt (UWV).

Bei einem Einzelbewerber, der am Tag
der Bestimmung des Wahltages der
Vertretung des Wahlgebietes angehört
und seinen Sitz bei der letzten Wahl auf
Grund eines Einzelwahlvorschlages
erhalten hat, tritt an die Stelle der
Unterstützungsunterschriften die eigene
Unterschrift.

2.3 Die Originalunterschriften der wahl-
berechtigten Personen sind nach § 30
Abs. 4 KWO auf amtlichen Formblättern
nach Anlage 6 zu erbringen. Diese wer-
den auf Anforderung kostenfrei von mir
zur Verfügung gestellt.

Bei der Anforderung sind der Name der
einreichenden Partei oder das Kennwort
der einreichenden Wählergruppe, sofern
sie eine Kurzbezeichnung verwenden,
auch diese oder der Name des einrei-
chenden Einzelbewerbers anzugeben.
Parteien und Wählergruppen haben
ferner zu bestätigen, dass die
Bewerberbereits nach § 24 KWGauf-
gestellt worden sind.Gemäß § 30 Abs.
4 Nr. 4 KWO darf eine wahlberechtigte
Person nur einen Wahlvorschlag pro
Wahl unterzeichnen. Unterstützt sie
mehrere Wahlvorschläge, so ist ihre
Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen
ungültig.

2.4 Wahlvorschläge müssen wie folgt
unterzeichnet sein:

2.4.1 der Wahlvorschlag einer Partei
muss von dem nach ihrer Satzung für das
Wahlgebiet zuständigen Parteiorgan
unterzeichnet sein,
2.4.2 der Wahlvorschlag einer Wähler-
gruppe muss von dem Vertretungs-
berechtigten oder von der Vertrauens-
person unterzeichnet sein,
2.4.3 der Einzelwahlvorschlag muss
vom Einzelbewerber oder von der
Vertrauensperson unterzeichnet sein.

2.5 Gemäß § 30 Abs. 5 KWO sind dem
Wahlvorschlag beizufügen:
2.5.1 die Erklärung eines jeden
Bewerbers, dass er seiner Aufstellung
zustimmt und für keinen anderen
Wahlvorschlag der jeweiligen Wahl
seine Zustimmung zur Bestimmung als
Bewerber gegeben hat (Anlage 8 zur
KWO); Staatsangehörige aus anderen
Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union haben gegenüber der Gemeinde
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ferner eine Versicherung abzugeben,
dass sie nach den Rechtsvorschriften des
Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie
besitzen, nicht vom Wahlrecht ausge-
schlossen sind oder infolge Richter-
spruchs die Wählbarkeit oder die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher
Ämter verloren haben,
2.5.2 für jeden Bewerber eine
Bescheinigung der Gemeinde über die
Wählbarkeit (Anlage 9 zur KWO),
2.5.3eine Ausfertigung der Niederschrift
über die Bestimmung der Bewerber und
ihrer Reihenfolge nach § 24 KWG
(Anlage 10 zur KWO),
2.5.4 bei Wahlvorschlägen für die
Gemeindewahl, deren Bewerber nach §
24 Abs. 1 Satz 4 oder 5 KWG bestimmt
worden sind, eine Bescheinigung des für
das Wahlgebiet zuständigen Parteior-
gans, dass in der Gemeinde keine
Parteiorganisation vorhanden ist,
2.5.5 für jeden Bewerber, der der Partei
angehört, eine Bescheinigung des für das
Wahlgebiet zuständigen Parteiorgans
über seine Parteimitgliedschaft,
2.5.6 für jeden Bewerber, der der Partei
nicht angehört, eine von ihm unterzeich-
nete Erklärung, dass er parteilos ist,
2.5.7 die erforderliche Zahl von
Unterstützungsunterschriften nebst
Bescheinigungen des Wahlrechts der
Unterzeichner (§ 30 Abs. 4 Nrn. 2 und 3
KWO), sofern Unterstützungsunter-
schriften beizubringen sind (Anlage 6
oder 7 zur KWO).

Zu Inhalt und Form der Wahlvorschläge
verweise ich im Übrigen auf § 21 KWG
und § 30 KWO. Alle Anlagen oder
Erklärungen müssen als Originale oder
als amtlich beglaubigte Kopien vorlie-
gen. Die für die Einreichung der
Wahlvorschläge erforderlichen Vor-
drucke sind bei mir erhältlich.

Die Unterlagen gemäß Nr. 2.5.4 bis 2.5.6
entfallen für Wahlvorschläge von
Wählergruppen, die Unterlagen nach Nr.
2.5.3 bis 2.5.6 entfallen für
Einzelwahlvorschläge.

2.6 Im Übrigen weise ich darauf hin,
dass ein Wahlvorschlag einer Partei nur
dann eingereicht werden kann, wenn die
Voraussetzungen des § 21 KWG vorlie-
gen oder die Beteiligung an der Kommu-
nalwahl bis spätestens

Freitag, den 20. März 2009

beim Landeswahlleiter schriftlich ange-
zeigt haben und der Landeswahl-
ausschuss ihre Parteieigenschaft festge-
stellt hat (§ 22 KWG). Der schriftlichen
Anzeige sind gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2
KWG beizufügen:

a) die schriftliche Satzung der 
Partei,

b) das schriftliche Programm 
der Partei und 

c) der Nachweis über einen 
satzungsgemäß bestellten 
Landesvorstand.

2.7 Der Landeswahlausschuss stellt spä-
testens am 69. Tag vor der Wahl fest,
welche Vereinigungen, die nach § 22
Abs. 1 KWG ihre Beteiligung angezeigt
haben, für die Wahl als Parteien anzuer-
kennen sind (§ 22 Abs. 2 KWG).

III. Besonderheiten für die 
Einr eichung verbundener
Wahlvorschläge
(Wahlvorschlagsverbindungen nach 
§§ 21 ff KWG i.V.m. 29 ff KWO)

1. Nach § 21 Abs. 1 Satz 2 KWG können
Wahlvorschläge miteinander verbunden
werden (Wahlvorschlagsverbindung).
Entsprechende Erklärungen der Parteien,
Wählergruppen oder Einzelbewerber
sind bis zum Ablauf der Frist zur
Einreichung der Wahlvorschläge (13.
April 2009) mir gegenüber schriftlich
und übereinstimmend abzugeben. Sie
müssen von den für das Wahlgebiet
zuständigen Parteiorganen, den
Vertretungsberechtigten der Wählergrup-
pen oder den Einzelbewerbern unter-
zeichnet sein.

2. Gemäß § 23 Abs. 3 KWG darf sich
eine Partei, eine Wählergruppe oder ein
Einzelbewerber nur an einer Verbindung
von Wahlvorschlägen im Wahlgebiet
beteiligen.

2.1 Erklärungen über die Verbindung
von Wahlvorschlägen können bis zum
Ablauf der Frist zur Einreichung der
Wahlvorschläge zurückgezogen werden
(§ 26 KWG i.V.m. § 33 KWO). Die
Zurückziehung muss dem Wahlleiter
gegenüber schriftlich erklärt werden; für
die Unterzeichnung gilt § 21 Abs. 1 Satz
4 KWG entsprechend. Zieht bei einer
Verbindung von mehr als zwei
Wahlvorschlägen einer der Beteiligten
seine Erklärung zurück, so bleibt die

Verbindung im Übrigen bestehen.

2.2 Enthalten Erklärungen über die
Verbindung von Wahlvorschlägen Män-
gel, so fordert der Wahlleiter die
Unterzeichner der Erklärungen unver-
züglich zu einer Beseitigung der Mängel
auf (§ 27 Abs. 1 Satz 3 KWG i.V.m. § 34
Abs. 4 KWO). Gemäß § 27 Abs. 2 KWG
können nach Ablauf der Frist für die
Einreichung der Wahlvorschläge Mängel
in der Zahl und der Reihenfolge der
Bewerber und Mängel in Erklärungen
über Wahlvorschlagsverbindungen nicht
mehr beseitigt werden.

3. Der Wahlausschuss entscheidet späte-
stens am

24. April 2009

über die Zulassung der Wahlvorschläge
und Wahlvorschlagsverbindungen. Die
zugelassenen Wahlvorschläge werden
unverzüglich öffentlich bekannt
gemacht.

IV. Änderung und Zurückziehung ein-
gereichter Wahlvorschläge

1. Eingereichte Wahlvorschläge können
bis zum

13. April 2009

geändert oder zurückgezogen werden 
(§ 26 Abs. 1 Satz 1 KWG).

2. Solche Erklärungen müssen bei mir in
Schriftform eingehen (§ 26 Abs. 1 Satz 2
KWG). Sie können nicht widerrufen
werden.

3. Derartige Erklärungen sind nur wirk-
sam, wenn sie
3.1 bei Wahlvorschlägen, die von
wenigstens 100 Wahlberechtigten unter-
schrieben sind (Unterstützungsunter-
schriften), von zwei Dritteln der Unter-
zeichnenden dieses Wahlvorschlages
abgegeben werden (§ 26 Abs. 1 Satz 3
KWG),
3.2 bei Wahlvorschlägen, für die keine
Unterstützungsunterschriften beizubrin-
gen sind, gelten § 21 Abs. 10 und § 24
KWG entsprechend.

Bernburg (Saale), 28. Januar 2009

Hohl
Wahlleiter

Die Bekanntmachung in der amtlichen Textfassung erfolgt im Amtsblatt des Salzlandkreises.
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Landesverwaltungsamt
Sachsen-Anhalt
- Referat Wasser -
Dessauer Straße 70
06118 Halle (Saale)

Bekanntmachung des Landesverwaltungsamtes

Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben
Parallelleitung SSTDB Güsten bis HB Hammelberge

Planfeststellungsbeschluss des Landesverwaltungsamtes vom 19.12.2008

1. Der Planfeststellungsbeschluss des
Landesverwaltungsamtes vom
19.12.2008 liegt mit einer Ausfertigung
der festgestellten Planunterlagen in der
Zeit

vom 12.02.2009bis 25.02.2009

in der Stadtverwaltung Bernburg (Saale),
Rathaus II, Planungsamt, 
Zimmer 114, Schlossstraße 11, 
06406 Bernburg (Saale)

während der Dienststunden

Montag: 09:00 bis 12:00 Uhr, 
14:00 bis 16:00 Uhr;

Dienstag: 08:00 bis 12:00 Uhr,

14:00 bis 18:00 Uhr;
Mittwoch: 08:00 bis 12:00 Uhr,

14:00 bis 16:00 Uhr;
Donnerstag: 08:00 bis 12:00 Uhr,

14:00 bis 16:00 Uhr;
Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr,

öffentlich zur Einsichtnahme aus.

2. Da außer an den Träger des Vorhabens
mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen
sind, werden diese Zustellungen gemäß
§ 74 Abs. 5 Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfG) durch öffentliche
Bekanntmachung ersetzt.
Es erfolgt dazu eine Bekanntmachung im
amtlichen Veröffentlichungsblatt der
zuständigen Behörde (LVwA) und

außerdem in örtlichen Tageszeitungen,
die in dem Bereich der vom Vorhaben
betroffenen Städte und Gemeinden ver-
breitet sind.

3. Mit dem Ende der Auslegungsfrist am
25.02.2009gilt der Planfeststellungsbe-
schluss gegenüber den übrigen Betrof-
fenen als zugestellt (§ 74 Abs. 4
VwVfG).

Halle (Saale), 7.Januar 2009

- Siegel -
Im Auftrag
Alscher

AusschreibungsanzeigerSachsen-Anhalt:

Tel. 0345 6932554
E-Mail: verlag@dvz-halle.de

Internet: dvz-verlag.de

Weitere Informationen über öffentliche
Ausschreibungen zu Bauvorhaben 

finden Sie auch:
- Rathaus I, Schlossgartenstraße 16, 

im Schaukasten oderim Flur des Rathauses,
- Rathaus II, Schlossstraße 11, 

im Eingangsbereich und im Flur des Rathauses.

Informationen zu Ausschreibungen

in Sachsen-Anhalt finden Sie im Internet
auch unter

www.ausschreibungs-abc.de

Das nächste Das nächste Amtsblatt erscheint Amtsblatt erscheint 
am Donnerstag, 5. Märam Donnerstag, 5. März 2009z 2009

Redaktionsschluss ist am 
Donnerstag, 19. Februar
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Nichtamtl icher Tei l

Das nächste Treffen der Frauen-
selbsthilfe-nach-KrebsHalle findet am
Dienstag, 10. Februar, 18:00 Uhr, im
Zimmer der Pflegedienstleitung im
Klinikum Kröllwitz, Frauenklinik-
Ambulanz, Ernst-Grube-Str. 40, in Halle
statt.
Vortrag und Diskussion: Am
Mittwoch, 18. Februar, 18.00 Uhr,
Info-Treff zum Thema „Fatique -
Chronische Müdigkeit bei Krebs“ im
Lesecafé „ONKO-logisch“ (Sachsen-
Anhaltische Krebsgesellschaft e. V.,
Paracelsusstraße 23, Haus 3, Mit-
teleingang, auf dem Gelände der
Deutschen Rentenversicherung Mittel-
deutschland) statt.
Die Selbsthilfegruppefür Patienten mit
Krebserkrankungen bzw. Operationen
im Hals-, Rachen-, Nasen- und
Ohrenbereich trif ft sich am Donnerstag,
19. Februar, 14.00 Uhr in der
„Weintraube“ in Querfurt, Merseburger
Str. 26.

Treffen der Selbsthilfegruppe
Leukämie und Lymphome, Montag,
23. Februar, 16:00 Uhr im Lesecafé
„ONKO-logisch“, Paracelsusstraße 23
(Gelände der Deutschen Rentenver-
sicherung Mitteldeutschland, Haus 3, 3.
Etage), in Halle.
Treffen der Selbsthilfegruppe
Gynäkologische Tumoren bei Frauen
am Mittwoch, 25. Februar, 17:30 Uhr
im Lesecafé „ONKO-logisch“ der
Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft
e. V., Paracelsusstraße 23 in Halle.
Nähere Informationen unter Tel. 0345
5572924 oder im Internet unter
http://www.krebs-bei-frauen-genitaltu-
moren.de/index.html

Kontakt und Informationen:
Bianca Zendel, Sachsen-Anhaltische
Krebsgesellschaft e. V.; 
Tel. 0345 4788110.
E-Mail: bianca.zendel@krebsgesell-
schaft-sachsen-anhalt.de

Anhaltinische Krebsgesellschaft
Termine der Selbsthilfegruppen:

Analysen von 
Wasser- und Bodenproben
Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxi-
kologie (AFU e. V.) bietet im Februar
wieder die Möglichkeit, Wasser- und
Bodenprobenanalysen entgeltlich vor-
nehmen zu lassen.
Für eine Wasseranalyse wird eine Probe
frisch abgefülltes Wasser (mind. 500 ml)
benötigt, um beispielsweise eine Boden-
Nährstoffsermittlung durchzuführen,
werden ca. 500 g einer Mischprobe
benötigt.
Mitarbeiter der AFU führen am Montag,
9. Februar, von 16:00 bis 17:00 Uhr in
der Kantine der Stadtverwaltung
Bernburg (Saale), Rathaus I, Schloss-
gartenstraße 16, die Untersuchungen
durch.

Zivildienst bei der
Stadtverwaltung

Im Städtischen Wohnheim für
Obdachlose „Wolfgangstift“ in Bernburg
(Saale), Louis-Braille-Platz 16 ist eine
Zivildienststelle zu besetzen. Die Hilfe
des Zivildienstleistenden wird im
Bereich der handwerklichen Dienste
benötigt.

Die Bewerber sollen aus Bernburg
(Saale) oder der näheren Umgebung
kommen, handwerklich begabt sein und
einen gültigen Führerschein besitzen.

Anerkannte Wehrdienstverweigerer mit
einem rechtskräftigen Bescheid vom
Kreiswehrersatzamt können sich zu den
bekannten Öffnungszeiten im Sozialamt
der Stadt Bernburg (Saale), Schloss-
gartenstr. 16, 06406 Bernburg (Saale),
bei der Mitarbeiterin Frau Fütz unter der
Telefonnummer 03471 659 508 melden.

Das Sozialamt informiert:

Winterferien
2009

bis 10. Februar

Energiesparberatung
Mitarbeiter der Verbraucherzentrale
beraten zum Thema einer energieeffi -
zienten Beleuchtung im Haushalt. Die
Energiesparberatung findet jeden ersten
Montag im Monat von 17:00 bis 19:00
Uhr im Schönebecker Bürgerbüro,
Cokturhof statt. Termine können telefo-
nisch vereinbart werden unter Tel. 09001
3637443
(0,14 EUR/Min. aus dem deutschen
Festnetz).

Veranstaltungen 2009

16. Februar, 14:30 Uhr, Rathaus:
Rechenschaftslegung des Vorstands.
18. März, 14:30 Uhr, Gemeindesaal der
Stiftung Kanzler von Pfau: Vortrag über
Rheumaerkrankungen (Dr. Schlegel).
18. Mai, 14:30 Uhr, Besichtigung des
Mehrgenerationenhauses.
Juni, Rathaus: 11. Tag mit Senioren.
26. August, Exkursion in die
Glücksburger Heide.
12. Oktober, 14:30 Uhr, Rathaus:
Gespräch mit dem Oberbürgermeister.
November, Besichtigung des Martins-
zentrums.
9. Dezember, 14:30 Uhr, Advents- und
Jahresabschlussveranstaltung.

Änderungen vorbehalten

Der Stadtseniorenrat 
informier t:

Das nächste Amtsblatt
erscheint am 5. März.

Redaktionsschluss ist am 
19. Februar 2009

Informationen aus Stadt 
und Verwaltungsgemeinschaft

kurz & bündigkurz & bündig
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Informationen zu Ausschreibungen

in Sachsen-Anhalt finden Sie im Internet
auch unter

www.ausschreibungs-abc.de

Ferienangebote im Erzgebirge
Die „Grüne Schule grenzenlos“, eine
Kinder- und Jugendbegegnungsstätte in
Zethau im Erzgebirge, veranstaltet vom
13. bis 18.04.2009erlebnisreiche Oster-
Schnupper-Tage. Dieses „Miniferien-
lager“ ist für Kinder im Alter von sechs
bis zehn Jahre geeignet.

Auf dem Programm stehen unter ande-
rem eine Hasenolympiade, Basteln, eine
Disco, Erlebnisbad, Lagerfeuer und ein
Kinoabend.

Mar tinszentrum Bernburg erneut ausgezeichnet

Im Deutschen Architekturmuseum in
Frankfurt am Main ist derzeit eine
Ausstellung mit den 24 bedeutendsten in
Deutschland neu entstandenen Bauwer-
ken zu sehen. Darunter befindet sich
auch das Martinszentrum Bernburg.
Außerdem wurde es für den Architektur-
preis der Europäischen Union und für die
„Stiftung Mies van der Rohe“ in
Barcelona nominiert. Darauf macht die
Evangelische Landeskirche Anhalt auf-
merksam.

Auffällig sei derzeit die große Zahl von
Umnutzungen und Umbauten, so
Oberkirchenrat Manfred Seifert. Über
die Hälfte der beim Wettbewerb vorge-
stellten Projekte stünden für das zuneh-
mend an Bedeutung gewinnende Thema
„Bauen im Bestand“, was auch der
Ansatz für das Bernburger Martins-
zentrum war, zu dem neben der Kirche
eine Kindertagesstätte, ein Kinderhort
und eine Grundschule gehören.

Auf Kinder von sieben bis 13 Jahre war-
ten Sommerferienabenteuer, unter ande-
rem mit Bauern- und Reiterhof, Sport,
Spiel und einem Tagesausflug in den
Freizeitpark Plohn. Die Termine sind:
09. bis 15.08. und 16. bis 22.08.2009.

Anmeldungen und weitere Information
unter Tel. 037320 80170; Internet:
www.gruene-schule-grenzenlos.de
und unter Kinder-Disco Freiberg, 
Tel. 03731 215689;Internet: www.ki-di.de

AusschreibungsanzeigerSachsen-Anhalt:

Tel. 0345 6932554
E-Mail: verlag@dvz-halle.de

Internet: dvz-verlag.de

Fortsetzung von Seite 1

Seniorengerechte Wohnungen 
in der „Goldenen Kugel“ und am „Saalespeicher“

Die Ruine des 1969 abgebrannten
Speichers prägte bis 2003 das Stadtbild
am Saaleufer. Derzeit entstehen hier im
Rahmen des Projektes „Wohnen am
Saalespeicher“ 35 seniorengerechte
Wohneinheiten mit jeweils 46 bis 61 qm.

Foto: Hey

Der im Bau befindliche Westflügel schließt sich an den dem
Speicher nachempfundenen Neubau zwischen Saale und
Fährgasse an. Quelle: H. Gebe

Die Sprechzeiten in den
Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr

Dienstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u.

Wohngeldstelle)

Donnerstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 16:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)



Bernburg (Saale) Amtsblatt 02 / 09- 11 -

Schlosskirche St. Aegidien
(ev.):
So, 10:00 Uhr, Gottesdienst.

Marienkir che (ev.):
So, 10:00 Uhr, Gottesdienst.

St. Mar tin (ev.):
So, 10:00 Uhr, Gottesdienst.

Aderstedt, St. Paulus (ev.):
So, 08.03., 10:30 Uhr, Gottesdienst.

Gröna, St. Petri (ev.):
So, 15.02., 01.03., 14:00 Uhr, Gottesd.

St. Bonifatius (kath.):
So, 10:00 Uhr, Gottesdienst.
Do, 18:00 Uhr, Gottesdienst.
Fr, 09:00 Uhr, Gottesdienst.
Di, 03.03., 16:30 Uhr, Gottesdienst.

Ev.-Freikir chliche Gemeinde:
So, 09:30 Uhr, Gottesdienst.

Kir che Jesu Christi derHeiligen
der letzten Tage(Karlstr. 31):
So, 09:00 - 12:00 Uhr, Gottesdienst.

St. Nikolai (kath.):
Sa, 18:00 Uhr, Gottesdienst.
Mi, 17:00 Uhr, Andacht.

Pfau´sche Stiftung:
Fr, 14:30 Uhr, ev. Gottesdienst.
Di, 10.02., 14:30 Uhr, kath. Gottesd.

Seniorenzentrum am ZepzigerWeg:
Di, 10.02., 09:30 Uhr, ev. Gottesdienst.
Di, 24.02., 09:30 Uhr, kath. Gottesd.

Gottesdienste im Februar

Metropol: Donnerstag, 05.02.,
09:00 Uhr, „Der Wolf und die sie-
ben jungen Geißlein“, Theater im
Globus, Leipzig.
Samstag, 07.02.,19:30 Uhr,
„Ratte sich wer kann“ , 
Die Kabaratten, Bernburg.
Donnerstag, 19.02.,19:30 Uhr, „Pr ojekt Afrika“ - Mit d.
Fahrrad unterwegs nach Kapstadt (Diashow m. Th. Meixner).
21. u. 22.02., 7. Amateurtheatertage(siehe Theater).

Kurhaus: Freitag, 06.02., 19:30 Uhr,
Die große Galanacht derOperette.

Theater:
Mittwoch, 11.02., 19:00 Uhr, Ausstellungseröffnung im
Foyer: „Kontraste“, Bilder v. J. Aurich, Wolfen u. R. Jeske,
Bernburg.
Freitag, 13.02.,19:30 Uhr, „Das Spiel von Liebe und
Zufall“ (Komödie), Nordharzer Städtebundth. Halberstadt.

7. Amateurtheatertage (20. bis 22.02):
Freitag, 20.02.,19:30 Uhr, „Arsen und Spitzenhäubchen“,
MONA LISA, Bernburg.
Samstag, 21.02.,10:00 Uhr, „Frau Holle“ , Amateurtheater
Wolfen e. V.; 14:30 Uhr, „Musicals for you“ , Ensemble F. O.
T, Köthen; 19:30 Uhr, „Nun singen sie wieder“, Theater d.

Werktätigen Jüterbog. im Metropol:
11:30 Uhr, „Eins auf die Fresse“,
Gymnasium Halle; 13:30 Uhr,
„Nicht Chicago, nicht hier“ , „Die
Schillerlocken“, Fr.-Schiller-
Gymnasium Calbe;

16:30 Uhr, „Schneewittchen“,
Jugendtheater „Streetlights“, Neubrandenburg.
Sonntag, 22.02., im Theater:
10:30 Uhr, „W er hat die schönsten Schäfchen“, „Die
Spielverderber“, Nienburg/Weser.
Dienstag, 24.02., 10:00 Uhr, „Darüber spricht man nicht“,
Landesbühne Sachsen-Anhalt Eisleben.
Mittwoch, 25.02.,10:00 Uhr, „Darüber spricht man nicht“.
Donnerstag, 26.02., 11:00 Uhr, Schülerkonzert: Benjamin
Britten - Or chesterführer für junge Leute, Staatskapelle
Halle.
Freitag, 27.02.,19:30 Uhr, „W oyzeck“, Landesbühne 
Sachsen-Anhalt Eisleben.

Schlossmuseum:Ausstellungen: bis 08.03., „Archäologie
am Kalkteich 22 in Latdorf - Die Chemie stimmt“;
Mittelalterliche Folterausstellung im Gewölbe; 
Eulenspiegelturmbesteigungz. d. übl. Öffnungszeiten d.
Museums.

im Februar

Veranstaltungskalender
Der

Änderungen vorbehalten

Informationen nicht nurInformationen nicht nur
aus deraus der VVererwaltungwaltung

Das nächste Amtsblatt
erscheint am 5. März

An alle Hundebesitzer!
In der Stadtverwaltung Bernburg
(Saale), Rathaus II, 1. Etage, Zimmer
124, werden während der üblichen
Sprechzeiten kostenlos Hundekottüten
ausgegeben.

Das Ordnungs- 
und Umweltamt informier t:

Lehrgang für den
Sportbootführ erschein See

Am 7. März beginnt beim Bernburger
Maritimen Club ein Lehrgang zum
Erwerb des Sportbootführerscheins für
Seefahrt. Telefonische Anmeldungen
nimmt Gerd Block bis zum 14. Februar
unter 03471 333268 entgegen.
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Glenn Murphy:
Erfindungen (Insiderwissen):
Vom Rad bis zum Internet

Von den ersten Werkzeugen über
die Dampfmaschine bis hin zum
World Wide Web unseres moder-
nen, digitalen Zeitalters: Die
Menschheitsgeschichte ist geprägt

von spektakulären Erfindungen. Detailreiche Illustrationen,
Zeitleisten und umfassende Sachinformationen veranschau-
lichen, wie Erfindungen die Welt verändern. Manchmal ganz
langsam, manchmal über Nacht.

Rich Hough:
Rette die Erde:
Kleine Taten - große Wirkung 

Dieses Handbuch gibt viele
Impulse, das eigene Umweltver-
halten zu überdenken. Fragen,
was man beim täglichen Einkauf
beachten sollte, wie man Müll
vermeidet oder richtig entsorgt
und im Haushalt Wasser sparen

kann, werden ganz praktisch beantwortet. Das Buch
vermittelt für junge Leute verständlich neueste
Forschungsergebnisse zur Klimaveränderung.

Warum? Wieso? Weshalb?
(Tessloffs großes schlaues
Antwortbuch)

Dieses Buch ist ein um-
fangreiches Nachschlage-
werk für alle Kinder, die
mehr über unsere Welt
wissen wollen. Die einzig-
artige Kombination von
Informationen, aufwändi-
gen Illustrationen und lustigen und erstaunlichen Fakten
machen daraus etwas ganz Besonderes für Schlauköpfe ab
8 Jahren.

Ulrike Berger:
Warum wirbelt 
der Wirbelsturm?
Verblüffende Antworten über
Naturkatastrophen
(Was Kinder wissen wollen!)

Das Buch gibt Antworten auf
Fragen wie: Warum bebt die
Erde? Wie schnell ist ein

Orkan? Wie gefährlich ist ein Meteorit? und viele, viele
andere.

Neu in der Stadtbibliothek:

WWissen fürissen für junge Leutejunge Leute

Ar chäologie
am Kalkteich
Sonderausstellung
Bis 8. März ist im

Schlossmuseum Bernburg die Sonder-
ausstellung „Archäologie am Kalkteich
22 in Latdorf - Die Chemie stimmt“ zu
sehen. Die Region um Latdarf war
bereits durch etliche Großsteingräber aus
der Jungsteinzeit bekannt. Im Vorfeld der
Errichtung der späteren Spülhalde legten
Archäologen 2006 und 2007 zwei slawi-
sche Siedlungen aus dem frühen
Mittelalter und das mehr als 1000 ha
große Heerlager des schwedischen
Feldmarschalls Lennart Thorstenson aus
dem Jahr 1644 frei. In der aktuellen
Sonderausstellung werden die wichtig-
sten Funde präsentiert.

Eine-Welt-Laden Bernburg
Der Eine-Welt-Laden am Markt in
Bernburg ist geöffnet
Mo, 10:00 bis 18:00 Uhr,
Di - Fr, 08:00 bis 18:00 Uhr,
Sa, 08:00 bis 12:00 Uhr.

Marienkir che geöffnet
Die Marienkirche kann montags bis frei-
tags jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr
besichtigt werden. Führungen können im
Pfarramt oder unter Tel. 03471 350435
vereinbart werden. Um die Waldauer
Kirche zu besichtigen, ist ein Schlüssel
ebenfalls in der Marienkirche erhältlich.

kurz & bündigkurz & bündig
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Augenärzte:

bis 08.02., Frau Wolff, Staßfur t,
Humboldtstr. 1 A, Tel. 0171 1713073.

09. bis 15.02., Frau Gärtner, Staßfur t,
Humboldtstraße 1 A, Tel. 03925 381692.

16. bis 22.02.,Herr Hey, Bernburg,
Steinstraße 4 d, Tel. 03471 625497.

23.02. bis 01.03., Dr. Hosang, Aschersleben,
Askanierstraße 55, Tel. 03473 3900.

02. bis 08.03., HerrMeißner, Bernburg,
Friedensallee 31, Tel. 03471 625004.

Der Bereitschaftsdienst der Augenärzte beginnt montags,
dienstags u. donnerstags 18:00 Uhr, mittwochs 12:00 Uhr,
und dauert bis zum darauffolgenden Tag 08:00 Uhr. Der
Wochendienst beginnt freitags 12:00 Uhr und endet montags
08:00 Uhr.

Zahnärzte:

06. bis 08.02., Frau Grunewald, Bernburg,
Neue Straße 47, Tel. 03471 370160.

13. bis 15.02., Dr. Braunersreuther, Bernburg,
Waisenhausstraße 5, Tel. 03471 370482.
20. bis 22.02., Dr. Baum, Baalberge,

Umgehungsstraße 17 A, Tel. 03471 312215.
27.02. bis 01.03., HerrWolski, Bernburg,

Breite Straße 84, Tel. 03471 640074.

Dienstzeiten: Freitag, 17:00 - 18:00 Uhr; Samstag, Sonntag,
Feiertage, jew. 09:00 - 11:00 u. 17:00 - 18:00 Uhr

(am 24. u. 31.12. nur 09:00 - 11:00 Uhr).

BerBereitschaftsdiensteeitschaftsdienste

HNO-Är zte:

05. bis 11.02., Dr. Schütte, Köthen,
Akazienstr. 12 A, Tel. 03496 217427.

12. bis 18.02., Dr. Schwinger, Köthen,
Springstr. 29, Tel. 03496 213494.

19. bis 25.02., Dr. Kley, Bernburg,
Karlsplatz 15, Tel. 03471 627194.

26.02. bis 04.03., Dr. Schütte, Köthen,
Akazienstr. 12 A, Tel. 03496 217427.

Tierärztlicher Notdienst für Großtiere
(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

bis 08.02., HerrDahlke, Alsleben,
Am Kringel 17, Tel. 034692 21408.
09. bis 15.02., HerrGroße, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 034692 362898.
16. bis 22.02., HerrTischmeyer, Alsleben,
Schaperallee 1, Tel. 034692 20554.
23.02. bis 01.03., HerrDahlke, Alsleben,
Am Kringel 17, Tel. 034692 21408.
02. bis 08.03.,Herr Große, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 034692 362898.

Falls der jew. amtstierärztl. Dienst nicht erreichbar ist,
bitte die Einsatzleitstelle anrufen, 

Tel. 03925 299040.

Tierärztlicher Notdienst für Kleintier e
(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

bis 08.02.,Dr. Enders, Bernburg,
Friedrichstr. 26, Tel. 03471 373109.
09. bis 15.02., Frau Peters, Bernburg,
Breite Straße 89 - 90, Tel. 03471 353540.
16. bis 22.02., Dr. Enders, Bernburg,
Friedrichstr. 26, Tel. 03471 373109.
23.02. bis 01.03., Dr. Gregorius, Bernburg,
Thomas-Müntzer-Str. 1 f, Tel. 03471 3009210.
02. bis 08.03., Frau Peters, Bernburg,
Breite Straße 89 - 90, Tel. 03471 353540.

Apotheken:

06. bis 12.02., Paracelsusapotheke.
13. bis 19.02., Apotheke am Kauflandcenter.

20. bis 26.02., Bär-Apotheke u. Nienburg.
27.02. bis 05.03., Eulenspiegelapotheke u. Nienburg.

Notruf (Tag und Nacht): 112

Kr eiseinsatzsleitstelle: 03925 299040

Bereitschaftsdienste:
Störungen d. Wasserversorgung 375721
Störungen d. Vers. m. Gas, Str om, Fernwärme 321616
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Projekte und Workshops 2009
Zahlr eiche Aktionen für Kinder und Jugendliche geplant!


